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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1960

Norm

JGG 1949 §20 Abs2

StPO §56

Rechtssatz

Wird ein bei einem Bezirksgericht anhängiges Strafverfahren, in dem gemäß § 20 Abs 2 JGG 1949 die

Sonderbestimmungen über das Verfahren in Jugendsachen gelten, gemäß § 56 StPO mit einem bei einem Gerichtshof

anhängigen Verfahren vereinigt, in dem diese Sondervorschriften an sich nicht anzuwenden sind, so muß das weitere

Verfahren vor dem Gerichtshof unter Einhaltung jener Sonderbestimmungen durchgeführt werden.
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